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In eigener Sache 
Liebe Leserinnen und Leser! 

Wir wünschen Ihnen / euch eine interessante Lektüre!  
In der Ferienzeit (25.6. – 5.8.) ist unser Büro nur eingeschränkt besetzt – es finden in dieser 
Zeit keine Beratungen statt! 
Wir wünschen Ihnen / euch schöne Sommertage und – wenn Sie Urlaub haben – gute 
Erholung! 

Natascha Hoffmann  Britta Ratsch-Menke 

 
 
 
Ökumenische Ausländerarbeit Bremen e.V. Berckstr. 2 7  28359 Bremen 
Tel.: + Fax:  0421 / 800 700 4   fluechtlingsarbeit  @kirche-bremen.de 
Konto-Nr. 1183 05 85 Sparkasse Bremen   BLZ 290 501  01
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BREMEN  

 

Innenministerkonferenz in Bremerhaven 
Flüchtlingsrat Bremen fordert Nachbesserungen beim Bleiberecht 
Im Vorfeld der Innenministerkonferenz räumte Innensenator Mäurer Vertreterinnen der 
Ökumenischen Ausländerarbeit und des Flüchtlingsrates Bremen am 2.Juni einen kurzen 
Termin zur Übergabe unserer Forderungen ein (s. unten und folgende Seiten) 
In der vorangehenden Woche hatte die Bremische Bürgerschaft einen Beschluss zur 
Verlängerung der Bleiberechtsregelung gefasst und auch die Innensenatoren der SPD-
geführten Bundesländer hatten sich auf einen entsprechenden Vorstoß geeinigt. Die CDU-
geführten Länder blockierten jedoch im Vorfeld und auch auf der IMK eine entsprechende 
Lösung. Innensenator Mäurer hofft, dass die CDU sich nach der Bundestagswahl der 
Notwendigkeit, in dieser Frage zu einer Lösung zu kommen, nicht mehr entziehen werde. Er 
wolle sich als IMK-Vorsitzender in der Zeit zwischen den beiden Innenministerkonferenzen 
darum bemühen, einen Beschluss der Innenminister zu erwirken. 
 
Wir dokumentieren im Folgenden den Brief des Flücht lingsrates Bremen an den 
Innensenator: 
 
Sehr geehrter Herr Innensenator Mäurer, 
vom 3. – 5.Juni tagt in Bremerhaven die Konferenz der Länderinnenminister, vom 2.-4.12. 
wird das zweite Treffen in Bremen stattfinden. Der Flüchtlingsrat Bremen bittet Sie, sich als 
Vorsitzender der Innenministerkonferenz für das Bleiberecht von langjährig in Deutschland 
lebenden Flüchtlingsgruppen einzusetzen: 

Für eine Verlängerung bzw. Entfristung der Bleibere chtregelung 

Die „Altfallregelung“ von 2007 eröffnete für langjährig geduldete Ausländer die Perspektive 
eines dauerhaften Bleiberechts in Deutschland. Die Betroffenen, die im Juli 2007 mindestens 
8 (mit Kindern 6) Jahre hier gelebt haben, müssen - neben einer Reihe anderer 
Voraussetzungen -    nachweisen, dass sie den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie 
überwiegend eigenständig aufbringen, wobei das Arbeitseinkommen deutlich über den 
Sozialhilfesätzen liegen soll. Der Nachweis soll bis zum Stichtag am 31.12.2009 erbracht 
werden. 

Bisher haben bundesweit nur rund 6.500 Menschen, die ein Aufenthaltsrecht 
nach der Altfallregelung beantragt haben, einen über den Stichtag hinaus reichenden 
Aufenthaltstitel erhalten.1 Uneinheitliche Erlasse und eine unterschiedliche 
Anwendungspraxis in den verschiedenen Bundesländern haben dabei zu weit auseinander 
klaffenden Raten von erteilten Aufenthaltsgenehmigungen in den einzelnen Ländern geführt, 
sowie zu einer deutlichen Benachteiligung der Menschen in wirtschaftlich schwächeren 
Regionen wie Bremen.2 

Die große Mehrzahl (rund 81 %) der Antragsteller erhielt lediglich eine „Aufenthaltsserlaubnis 
auf Probe“, weil sie bisher noch keine existenzsichernde Tätigkeit vorweisen konnten.  

                                                
1   In der Literatur werden unterschiedliche Zahlen genannt, diese beruhen auf der 
Pressemittelung der deutschen Bischofskonferenz vom 11.05.09 
2   Der prozentuale Anteil der erteilten unbefristetenAufenthaltsgenehmigungen (bezogen auf 
die Anzahl der Geduldeten) bewegt sich im Ländervergleich zwischen 20 - 40 %. 
Aufenthaltserlaubnisse „auf Probe“ sind in Bundesländern mit hoher Arbeitslosigkeit wie in Bremen für 
70% der Antragsteller erteilt worden, in Ländern mit niedriger Arbeitslosigkeit dagegen für 30% 
(Quelle:.Femke von Praagh, Pro Asyl, Heft zum Tag des Flüchtlings 2009) 
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Die meisten werden es auch bei großen Bemühungen voraussichtlich nicht schaffen, bis 
Ende 2009 eine Arbeit zu finden, mit der ihr Unterhalt unabhängig von Sozialleistungen 
gewährleistet ist. Für kinderreiche Familien ist dies besonders schwierig. 

Nach dem Stichtag am 31.12.2009 wird diesen Menschen nach der jetzigen Rechtslage die 
Aufenthaltserlaubnis (und die damit verbundene Arbeitserlaubnis) wieder entzogen mit der 
Folge, dass sie in den prekären Status der Duldung zurückfallen. Da für die nach §104 
erteilten AE keine Fiktionswirkung gilt, werden Zehntausende ab dem 01.01.2010 wieder 
„unmittelbar ausreisepflichtig“ sein. Sie müssen dann wieder in kurzen Abständen um eine 
Verlängerung ihrer Duldung betteln und in ständiger Ungewissheit und Angst vor der 
Abschiebung leben, obwohl sie und ihre hier geborenen oder aufgewachsenen Kinder zum 
Teil seit 10-20 Jahren in Deutschland zu Hause sind, sich in unsere Gesellschaft integrieren 
wollen und oft schon weitgehend integriert haben.  

Die Anforderung, bis zum Ende dieses Jahres überwiegend für den eigenen Unterhalt 
aufzukommen, ist für die Mehrzahl der Betroffenen nicht zu erfüllen, ohne dass sie die 
Gründe dafür zu vertreten haben: Viele waren über lange Jahre vom Arbeitsmarkt ganz 
ausgeschlossen. Viele sind auch jetzt bei der Arbeitsbeschaffung und Vermittlung den 
übrigen Bewerbern noch nicht gleichgestellt.3 Bei der gegenwärtigen schlechten 
Wirtschaftslage und der wachsenden Arbeitslosigkeit haben sich ihre Chancen auf einen 
gesicherten Unterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit noch verschlechtert. Und die Projekte des 
Ende 2008 geschaffenen Bundesprogramms zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für 
Bleibeberechtigte und Flüchtlinge haben bisher noch keine Wirkung erzielt. 

Mit der Altfallregelung sollte den Menschen, denen aus unterschiedlichen Gründen eine 
Rückkehr in ihr Herkunftsland nicht zugemutet werden konnte, ein humanitäres Bleiberecht 
eingeräumt werden, damit sie hier endgültig Fuß fassen und eine Lebensperspektive 
entwickeln können.  

Ein weiteres erklärtes Ziel war die Beendigung der unmenschlichen Praxis der 
„Kettenduldungen“, die kein Problem lösen sondern nur neue Härtefälle schaffen.  

Beide Ziele können nur erreicht werden, wenn die Befristung der §§ 104 und 104a des 
Aufenthaltsgesetzes aufgehoben oder zumindest auf einen Zeitpunkt verschoben wird, zu 
dem für die Betroffenen eine realistische Chance besteht, die Bedingungen für ein 
Bleiberecht zu erfüllen. 

 

Bleiberecht für Roma 

Die deutsche Bundesregierung verhandelt derzeit mit der Regierung der Republik Kosovo 
über ein Rücknahmeabkommen von Kosovo-Flüchtlingen aus Deutschland. Von diesem 
Abkommen wären neben anderen Minderheiten auch Roma, die vor dem Bürgerkrieg im 
Kosovo nach Deutschland geflohen waren, betroffen. Angesichts der derzeitigen Situation im 
Kosovo halten wir insbesondere eine Rückkehr der Roma-Flüchtlinge dorthin für nicht 
verantwortbar. 
Die Rechtsberaterkonferenz hat auf ihrer Frühjahrstagung vom 15./16. Mai in Bad Honnef 
dazu Folgendes festgestellt: 
“Auch nach der Unabhängigkeit des Kosovo gibt es dort für Rückkehrer aus der Volksgruppe 
der Roma keine soziale Infrastruktur, die ein Überleben unter menschenwürdigen 
Bedingungen sicherstellen könnte. Ein Arbeitsmarkt, der ein Erwerbseinkommen 
ermöglichen würde, existiert nicht. Humanitäre Mindeststandards hinsichtlich Wohnen, 
Bildung und Gesundheitsversorgung sind für die jetzt noch im Kosovo lebende Roma-
Bevölkerung durchweg nicht gesichert. Den seit 1995 nach Deutschland geflüchteten Roma  

                                                
3  Das bezieht sich auf die Praxis, die AE „auf Probe“ bei Abhängigkeit von Sozialleistungen mit 
einer wohnsitzbeschränkenden Auflage zu versehen, so dass sie nicht in andere Gegenden mit u.U. 
besseren Job-Chancen umziehen können. 
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wurden hier durchgängig Integrationsleistungen verwehrt. Als Geduldete erhielten sie weder 
Sprachförderung noch Ausbildungsförderung. Bis zum Ende des Jahres 2008 wurde ihnen  
durch gesetzliche Vorgaben der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt faktisch untersagt. 
Die Rechtsberaterkonferenz sieht es als ein zwingendes Gebot der Humanität an, den aus 
dem Kosovo in der Vergangenheit in die Bundesrepublik geflüchteten Roma einen sicheren 
Aufenthalt zu geben. Diese Forderung folgt nicht zuletzt aus der besonderen geschichtlichen 
Verantwortung Deutschlands gegenüber der Volksgruppe der Roma. Bundesregierung und 
Landesregierungen werden aufgefordert, den Betroffenen statt Deportationsdrohungen 
Aufenthaltserlaubnisse zu gewähren.“ 

 
Bleiberecht für AfghanInnen 

In Afghanistan eskalieren Krieg und Gewalt jeden Tag mehr. Die Menschen werden 
aufgerieben zwischen Überfällen sogenannter „Taliban“ oder anderer bewaffneter Milizen, 
sie leiden unter korrupten Eliten und extremistischen Parteien, sie sind einer blühenden 
Drogenökonomie ausgeliefert und werden Opfer von Attentaten und der militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen afghanischer Armee, ihren internationalen Verbündeten 
und Aufständischen. Der zivile Wiederaufbau stockt. Mädchen und Frauen geraten 
zunehmend ins Fadenkreuz von Radikalen. Längst ist die Rückkehr der Flüchtlinge aus den 
Lagern der Nachbarländer Afghanistans zum Stillstand gekommen. Neue Fronten tun sich 
inzwischen auch grenzübergreifend nach Pakistan auf - und mit ihnen neue 
Flüchtlingsströme.  
Seit vielen Jahren leben schon Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland, auch in Bremen. 
Viele werden aufenthaltsrechtlich nur „geduldet“, sind formal ausreisepflichtig und leben 
damit z.T. seit Jahren in ständiger Angst vor der Abschiebung. Angesichts der Situation und 
dramatischen Weiterentwicklung in der Region kommen zunehmend auch 
Verwaltungsgerichte zu der Einschätzung, dass Abschiebungen nach Afghanistan nicht 
zumutbar sind. 

Wir bitten Sie, die unselige Praxis von Kettenduldungen für Menschen aus Afghanistan zu 
beenden und stattdessen eine großzügige, von sozialen und aufenthaltsrechtlichen 
Ausschlusskriterien unbelastete Bleiberechtsregelung für afghanische Flüchtlinge zu 
beschließen. 
 

Lösung für die Gruppe der „Mahalmi“  

In Bremen stellt die Gruppe der Personen, die angaben aus dem Libanon zu kommen und 
zugleich in der Türkei registriert sind, einen wesentlichen Anteil an den langfristig 
Geduldeten. Sie sind wegen der ihnen zur Last gelegten „Täuschung“ in den meisten Fällen 
von der Altfallregelung ausgeschlossen worden. Wir halten es für notwendig, in Bremen eine 
dauerhafte Lösung für diese Menschen zu finden, d.h. einen dauerhaften Aufenthaltsstatus 
für alle Familienmitglieder zu ermöglichen, wenn dem keine schwerwiegenden Straftaten 
entgegen stehen. 

Wir bitten Sie, sich sowohl als Bremer Innensenator als auch in Ihrer Funktion als 
Vorsitzender der Innenministerkonferenz für humanitäre Lösungen in diesen Bereichen 
einzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Britta Ratsch-Menke 

 
Unter folgendem Link kann ein Brief an Innensenator  Mäurer zum Abschiebestopp für 
Roma herunter geladen werden: 
http://www.amnesty.de/downloads/abschiebungsstopp-fuer-roma-brief-innenministerkonferenz
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Bremens Innensenator sieht derzeit keine Beschlüsse  zum 
Bleiberecht  
 
Bremen/Bremerhaven (epd).  Die bevorstehende Innenministerkonferenz wird nach 
Einschätzung ihres Vorsitzenden Ulrich Mäurer (SPD) keine neuen Beschlüsse zum 
Bleiberecht fassen. "Ich habe relativ wenig Hoffnung, dass die CDU-Seite bereit ist, das 
Thema jetzt anzupacken", sagte der Bremer Innensenator am Dienstag zu Vertretern von 
Flüchtlingsinitiativen in der Hansestadt. Für die SPD sei es "hoch problematisch", dass die 
Regelung zum 31. Dezember auslaufe. Die Konferenz tagt an diesem Donnerstag und 
Freitag in Bremerhaven.  
 
Mäurer betonte, für die Betroffenen sei es wichtig, mindestens durch eine Verlängerung um 
zwei Jahre Zeit zu gewinnen. "Wir müssen den Menschen, die ernsthaft um Arbeit bemüht 
sind, dafür so lange Zeit lassen, bis sich die wirtschaftliche Lage wieder bessert", sagte der 
Sozialdemokrat. Auch Kirchen, Wohlfahrtsverbände, einzelne Bundesländer sowie Grüne 
und Linke hatten in den vergangenen Wochen eine Fristverlängerung gefordert.  
 
Nach dem derzeit geltenden Bleiberecht verlieren geduldete Flüchtlinge zum Ende des 
Jahres ihre Aufenthaltserlaubnis, wenn sie bis dahin ihren Lebensunterhalt nicht selbst 
bestreiten können. Ende 2006 hatten sich die Innenminister der Länder auf die 
Bleiberechtsregelung geeinigt. Rund 60.000 der Geduldeten wurde seit 2006 dem 
Innenministerium zufolge ein Bleiberecht gewährt. Davon erhielten knapp 30.000 Geduldete, 
die ihren Lebensunterhalt nicht eigenständig sichern konnten, eine "Aufenthaltserlaubnis auf 
Probe" und bis Ende dieses Jahres Zeit, um sich eine Stelle zu suchen.  
 
Während des nächsten Treffens der Innenministerkonferenz vom 2. bis 4 Dezember in 
Bremen könne sich die CDU dem Thema nicht entziehen, vermutete Mäurer. Britta Ratsch-
Menke von der Ökumenischen Ausländerarbeit in Bremen sagte dazu, für die Betroffenen sei 
eine Entscheidung drei Wochen vor Ablauf der Frist katastrophal. Sie übergab zudem 
Unterschriften von Unterstützern der Kampagne "Save me", die sich dafür einsetzen, dass 
Deutschland regelmäßig ein Kontingent von Flüchtlingen aufnimmt.  
 
Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage befürchten Flüchtlingsorganisationen, dass viele 
Betroffene in die Duldung zurückfallen, weil sie keine existenzsichernde Stelle gefunden 
haben. Geduldete Flüchtlinge haben keine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Ihre 
Abschiebung wird lediglich ausgesetzt, weil aus humanitären Gründen eine Rückkehr in ihr 
Herkunftsland nicht möglich ist. Sie müssen sich regelmäßig um die Verlängerung der 
Duldung bemühen, dürfen in der Regel nicht arbeiten und sich in Deutschland nicht frei 
bewegen. Sie erhalten Leistungen, die unter den Hartz-IV-Sätzen liegen.  
 
(epd Niedersachsen-Bremen/314/02.06.09) von Dieter SELL 

 

Initiative der Katholischen und Evangelischen Kirch e zur 
Verlängerung und Verbesserung der gesetzlichen Altf allregelung  

Am 11.05.2009 wurde die gemeinsame Kirchenerklärung "Kettenduldungen beenden - 
humanitäres Bleiberecht sichern" mitsamt Pressemeldung herausgegeben 

Ein guter Erfahrungsbericht von Caritas und Diakonie ist im Internet und in Broschürenform 
erhältlich. Am 03.06.2009 wurde dieser Bericht mit einem gemeinsamen Präsidentenbrief 
von Caritas und Diakonie an verantwortliche Politiker geschickt. Der Präsidentenbrief in 
Verbindung mit dem Erfahrungsbericht, darin insbesondere die Einführung und der 
Forderungskatalog am Schluss, können auch gut als Materialquelle für eigene Schreiben an 
Politiker dienen.  
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Auf folgender Website finden Sie sowohl die zentral en Informationen als auch 
interessante Hintergrundmaterialien; zudem können e igene Aktionen zur Nachahmung 
und als Anregung eingestellt werden:  www.aktion-bleiberecht.de 

 

Aktionen zur Innenministerkonferenz in Bremerhaven am 4.12. 
Über 200 Personen demonstrierten anlässlich der IMK in der Bremerhavener Innenstadt und 
forderten ein Bleiberecht für alle Flüchtlinge. Die Demonstration und Kundgebung wurden 
organisiert vom Arbeitskreis Migration und Flüchtlinge im Nord-Süd Forum Bremerhaven und 
der bundesweiten Gruppe Jugendliche ohne Grenzen (JoG) und unterstützt von Roma aus 
Niedersachsen und dem ganzen Bundesgebiet. 
VertreterInnen von JOG und der Roma-Gruppen übergaben am Tagungsort der IMK ihre 
Forderungen an den Sprecher des Bremer Innensenators, Herrn Gausepohl. Im Vorfeld der 
Aktion gab es eine Pressekonferenz mit Beteiligung von Bernd Mesovic (Pro Asyl Frankfurt), 
an der leider nur ein Journalist aus Bremerhaven teilnahm. Die Medienpräsenz bei der Demo 
war jedoch deutlich besser. 
Das Grips-Theater aus Berlin spielte am 3. + 4.12. ihr Stück „Hiergeblieben“.  
17 VertreterInnen von „Jugendliche ohne Grenzen“ waren aus dem ganzen Bundesgebiet 
angereist und tagten in der Jugendherberge in Nordenham. Parallel zu dieser IMK bereiteten 
sie bereits Aktionen für die kommende IMK vor, die vom 2.-4. Dezember in Bremen 
stattfinden wird. Sie zählen dabei auf tatkräftige Unterstützung durch den Flüchtlingsrat 
Bremen und die Ökumenische Ausländerarbeit Bremen!  
Wer Lust hat, sich nach den Sommerferien an der Vor bereitung dieser Aktionen zu 
beteiligen, kann sich bei uns im Büro melden! 

 

Auftakt der „Save me“ Kampagne in Bremen : 
Über 200 Postkarten an Innensenator übergeben 
Die Ökumenische Ausländerarbeit Bremen hat während des Evangelischen Kirchentages an 
ihrem Stand im Diakonischen Dorf Unterschriften für die bundesweite Kampagne „Save 
me“  gesammelt. Wir sind der Ansicht, dass die Aufnahme von 2.500 Flüchtlingen aus dem 
Irak ein wichtiges Zeichen war und fordern, dass die Bundesrepublik Deutschland sich 
mit einem jährlichen Kontingent am „Resettlement“ P rogramm des UNHCR für 
Flüchtlinge beteiligt .  

Nach persönlichen Gesprächen haben über 200 Personen aus der ganzen Bundesrepublik 
unsere Postkarten unterschrieben, die wir am 2. Juni mit einem Begleitbrief an Innensenator 
Mäurer übergeben haben. Wir haben ihn gebeten, sich sowohl in Bremen als auch als 
Vorsitzender der Innenministerkonferenz für ein solches Aufnahmeprogramm einzusetzen. 
Wir werden bis zum zweiten Treffen der Innenminister Anfang Dezember in Bremen weiter 
für diese Kampagne werben. 
Sie finden im Anhang dieses Info eine solche „Save me“ Postkarte (bzw. in der 
elektronischen Version eine Vorlage, die ausgedruckt und auf eine Postkarte geklebt werden 
kann). 

Bitte füllen Sie die Karte aus und schicken sie mit  Ihrer Unterschrift und einer 45cents 
Briefmarke versehen direkt an den Innensenator. Er soll bis Dezember regelmäßig 
Post erhalten! Gerne schicken wir Ihnen auf Anfrage  weitere Karten zu. 

Diese Postkarte ist eine Aufforderung zum Handeln an die politisch Verantwortlichen.  
 



�������	
�����	
��������������������	
�����	
��������������������	
�����	
��������������������	
�����	
������������� ����� ��������������� � ���

 7 

 
Für den Aufbau eines zweiten Teiles der Bremer „Sav e me“ Kampagne suchen wir 
noch eine/n engagierte Person, die für einige Monat e Lust hat, sich um die Gewinnung 
von UnterstützerInnen in Bremen zu kümmern. Wenn Si e Interesse haben, melden Sie 
sich bitte per Mail oder Telefon bei uns im Büro! 
Nach dem Vorbild anderer, lokaler Save me - Kampagnen würden diese UnterstützerInnen 
zum einen mit ihrem Namen und einem kurzen Satz für die Kampagne werben. Zum 
anderen würden sie sich bereit erklären, einen Flüchtling persönlich zu unterstützen, der ggf. 
im Rahmen eines solchen Wiederansiedlungsprogrammes nach Bremen käme. Damit würde 
diese Kampagne viele Gesichter bekommen und nicht nur die Aufnahme, sondern auch das 
Einleben dieser Flüchtlinge in Bremen gefördert. 
Weitere Informationen zur bundesweiten und zu lokal en Kampagnen finden Sie unter:  
www.save-me-kampagne.de 
 

         Stand der Ökumenischen Ausländerarbeit auf dem Kirchentag 

 

 

Bilder zum Kirchentag in Bremen 
Wer den Kirchentag in Bremen optisch nachwirken lassen möchte, hat auf folgenden 
Webseiten dazu Gelegenheit: 
1.) auf der offiziellen Webseite des Kirchentages: www.kirchentag.de 
 
2.) auf der Startseite der BEK: die Fotoshow "Impressionen vom Kirchentag"  
 
3.) auf der Linkseite der BEK: Eine Vielzahl von Links zu Berichten, Fotos, Videos, Audios, 
Twittern & Bloggen, ... 

http://www.kirche-bremen.de/themen/kirchentag_2009_in_bremen.php 

Diese Sammlung reicht über Webseiten von kirchentag.de und die BEK hinaus und wird in 
den folgenden Tagen ständig aktualisiert. 
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Lebensbedingungen und Versorgung von UMF in Bremen:  
Kleine Senatsanfrage offenbart Handlungsbedarf 
Im Februar 2009 hatte die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen eine Kleine Anfrage zu 
„Lebensbedingungen und Versorgung unbegleitet eingereister ausländischer Minderjähriger 
im Bundesland Bremen“ gestellt.  
Die Antwort des Senates umfasst 18 S. bzw. 182 KB u nd kann bei uns als Datei oder 
Ausdruck angefordert oder heruntergeladen werden un ter folgendem Link : 
http://www.buergerschaft-bremen.de/drs_abo/Drs-17-752_984.pdf 
 
Die Fraktion von Bündnis 90 / Die GRÜNEN hat eine Große Anfrage im Bundestag  gestellt 
unter dem Titel „Aufnahme unbegleitet einreisender Minderjähriger“ , BT-Drucksache 
16/10638 v. 15. Oktober 2008. Sie kann bei uns als pdf-Dokument angefordert werde n. 
 
 

Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in Bremen St ellungnahme des 
Flüchtlingsrates Bremen und des Vereins Fluchtraum e.V.  
zur Antwort des Senats auf die kleine Anfrage "Lebensbedingungen und Versorgung 
unbegleitet eingereister ausländischer Minderjähriger im Bundesland Bremen" - Bremische 
Bürgerschaft Drucksache 17/752 

Zu den Antworten auf die Fragen 1, 2 und 3: 

Die Anzahl der in Bremen lebenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) hat sich 
in den letzten Jahren wieder erhöht. Aus Sicht des Flüchtlingsrates wurde hierauf bisher 
nicht in ausreichender Form reagiert. Eine qualitative und quantitative Verbesserung der 
entsprechenden Jugendhilfemaßnahmen steht noch aus. Auf die steigende Zahl weiblicher 
junger Flüchtlinge wurde bisher nicht mit spezifischen Angeboten reagiert. Das Gleiche gilt 
für männliche UMF unter 15 Jahren. Spezifische Angebote existieren bisher nur für 
männliche UMF zwischen 15 und 18 Jahren.  

Zur Antwort auf die Frage 4:  

In der Antwort wird zunächst behauptet, die "Begleitgruppe" überprüfe schnellstmöglich nach 
der Ankunft von Jugendlichen den Jugendhilfebedarf. Dabei wird nicht genau benannt, wie 
schnell "schnellstmöglich" im Einzelfall ist. Außerdem bleibt unerwähnt, dass die 
Minderjährigen bis zur Prüfung des Jugendhilfebedarfs in der Erstaufnahmestelle in der 
Steinsetzerstraße untergebracht werden, wo keine reguläre pädagogische Betreuung 
möglich ist und zudem ohne jede Beteiligung des Jugendamtes in einigen Fällen eine fiktive 
Altersfestsetzung vorgenommen wird. Dieses Vorgehen ist sachfremd, aus Sicht des 
Flüchtlingsrates ist die unmittelbare Unterbringung in einer Einrichtung der Jugendhilfe bei 
Minderjährigen stets geboten. Die Jugendhilfe ist auch der angemessene Rahmen für die 
Feststellung des Jugendhilfebedarfs und andere grundlegenden Entscheidungen. 

Zu den Antworten auf die Frage 5:  

Die Antwort auf die Frage ist falsch.  
Laut Auskunft einer Mitarbeiterin der Begleitgruppe hat in keinem Fall ein Mitarbeiter des 
Jugendamtes an Altersschätzungen teilgenommen! Von einer Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt kann daher keine Rede sein. Vielmehr erhält das Jugendamt keinerlei Kenntnis 
davon, wenn Minderjährige als Folge einer fiktiven Altersfestsetzung in der ZASt im Rahmen 
des Asylverfahrens zugewiesen werden und somit der Jugendhilfe entzogen werden. Von 
einer bewährten Praxis ohne gerichtliche Beanstandungen zu sprechen grenzt an Zynismus, 
da bei Altersschätzungen keine Rechtsbehelfsbelehrungen erfolgen und die betroffenen 
Minderjährigen in der Regel weder über die Grundlagen noch über die Folgen der 
Altersschätzung informiert sind. 
Die Beschreibung der Praxis steht im Widerspruch zu Berichten Betroffener. Dem 
Flüchtlingsrat sind aus der Vergangenheit mehrere Fälle von Jugendlichen bekannt, die nach  
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einer fiktiven Altersfestsetzung als Erwachsene im Asylverfahren zugewiesen wurden und 
später nach Bremen zurückgekehrt sind, weil in anderen Bundesländern (doch) ihre  
Minderjährigkeit festgestellt wurde. Mangels einer Dokumentation der Altersfestsetzungen 
kann nicht systematisch geprüft werden, inwieweit diese Praxis anhält. 
Der Flüchtlingsrat fordert den Senat erneut auf, für den Fall eines Festhaltens an 
Altersschätzungen zumindest eine schriftliche Dokumentation und eine Mitteilung an das 
Jugendamt in jedem Einzelfall sicherzustellen.  
Es bleibt auch nach wie vor nicht ersichtlich, weshalb eine so offensichtlich in die 
Zuständigkeit der Jugendhilfe fallende und folgenschwere Entscheidung ohne Beteiligung 
des Jugendamtes von pädagogisch nicht qualifizierten Mitarbeitern der ZASt vorgenommen 
werden soll. Der Verweis auf die angeblich bewährte Praxis ist weder richtig noch zur 
Begründung ausreichend.  

Zur Antwort auf die Frage 6: 

Die Antwort ist sowohl grundsätzlich als auch im Detail unbefriedigend und teilweise falsch:  
Die eigentliche Frage nach der Wahrnehmung des sich aus § 81 SGB VIII ergebenden 
Einmischungsauftrags bleibt vollkommen unbeantwortet. Stattdessen legt der Senat dar, in 
welcher Weise das Jugendamt gegenüber der Ausländerbehörde Auskunft gibt, um u.a. die 
Durchführung des Dublin II- Abkommens zu befördern.  
Im Weiteren werden zwei Einzelfälle dargestellt, deren Verlauf sich aus Sicht des rechtlichen 
Vertreters eines der betroffenen Jugendlichen substanziell anders darstellt. (Stellungnahme 
liegt dem Flüchtlingsrat vor.) 
Die Tatsache, dass auf eine Frage nach der Wahrnehmung des Schutzauftrags für UMF 
gegenüber anderen Behörden ohne ersichtlichen Zusammenhang mit einem Hinweis auf 
Auskunftspflichten des Jugendamtes gegenüber anderen Behörden geantwortet wird, kann 
als bezeichnend angesehen werden. Noch dazu hat das Verhalten des Jugendamtes im 
konkreten Einzelfall zu einer Entwicklung geführt, die aus Sicht des Flüchtlingsrates nicht im 
Interesse des Kindeswohls liegen kann, wichtige Entscheidungen wurden dabei offenbar 
ohne Beteiligung der Betroffenen gemäß § 8 KJHG getroffen. 

Zur Antwort auf die Frage 7:  

Auch hier bleibt die Antwort des Senats unklar. Es wird auf die in der Antwort zu Frage 5 
beschriebenen Fälle verwiesen. Dort werden jedoch keine konkreten Fälle beschrieben, 
sondern vielmehr auf die undokumentierte und also in unbekannter Zahl durchgeführten 
Altersschätzungen hingewiesen. Gemeint sind vermutlich die in der Antwort zu Frage 4 
beschriebenen Fälle. Daraus ergibt sich wiederum die Frage, ob und wenn ja wieviele 
Minderjährige aus welchen Gründen im Rahmen des Asylverfahrens bundesweit umverteilt 
wurden. Diese Frage bleibt unbeantwortet. 

Zur Antwort auf die Frage 8: 

Angesichts der gestiegenen Zahl in Bremen lebender UMF werden die Jugendlichen in 
verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen und bei unterschiedlichen Trägern untergebracht. 
Dies gilt schon immer für weibliche UMF. Der Flüchtlingsrat hält es für dringend notwendig, 
dass die jeweils beteiligten Träger die Möglichkeit zur spezifischen Qualifikation und zum 
fachlichen Austausch bezüglich der Betreuung von UMF erhalten und darin unterstützt 
werden. 

Zur Antwort auf die Frage 9: 

Der Senat sieht trotz der aufgezeigten Defizite im Umgang mit minderjährigen Flüchtlinge 
offenbar keinen Grund, die gegenwärtige Praxis zu ändern. In der Antwort wird auf das 
„Clearingverfahren durch die Begleitgruppe“ verwiesen. Für den Flüchtlingsrat bleibt jedoch 
unklar, worin diese Verfahren - über ein einziges Gespräch zwischen Mitarbeitern der 
Begleitgruppe und Minderjährigem hinaus – genau besteht. 
Der Flüchtlingsrat fordert demgegenüber die Einrichtung eines Clearingverfahrens, in dessen 
Verlauf u.a. der Jugendhilfebedarf und die aufenthaltsrechtliche Perspektive geklärt werden 
können, ohne das bereits Tatsachen in diesen und anderen Fragen geschaffen werden.  

Zur Antwort auf die Frage 10:  
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Aus der Antwort ergibt sich, dass offenbar eine Einrichtung zur Betreuung von UMF 
jahrelang ohne entsprechende Betriebserlaubnis betrieben wurde. Aus der Antwort ergibt 
sich auch, dass hier nicht nur ein formales Defizit bestanden hat, sondern die Standards 
tatsächlich einer Jugendhilfeeinrichtung nicht angemessen waren. Der Flüchtlingsrat 
begrüßt, dass in dieser Hinsicht offenbar Verbesserungen vorgenommen wurden, v.a. beim 
Personalschlüssel der Einrichtung. Es geht leider nicht aus der Antwort hervor, wann eine 
nicht nur vorläufige Betriebserlaubnis erteilt werden soll, und welche weiteren 
Verbesserungen in der Unterbringung und Betreuung aus Sicht des Senats in dieser Hinsicht 
erreicht werden müssen. 
Die Anpassung der direkt an einige UMF gezahlten Hilfen an das AsylblG ist sachfremd und 
widerspricht dem Schutz- und Fürsorgeauftrag des KJHG. 

Zur Antwort auf die Frage 11: 

Keine der im ersten Absatz genannten Rechtsberatungsstellen (Arbeitnehmerkammer, 
Anwaltsverein, Rechtsantragsstelle beim Amtsgericht) verfügt über spezielle 
Beratungsangebote für minderjährige Flüchtlinge. Der Verein Fluchtraum e.V. arbeitet 
ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis und bemüht sich um die Schulung und Begleitung 
ehrenamtlicher Vormünder für minderjährige Flüchtlinge. Der Verein Flüchtlingsinitiative 
Bremen e.V. arbeitet ebenfalls ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis und bietet eine 
allgemeine Beratung für Flüchtlinge und Geduldete an. Beide Vereine erhalten keine 
öffentlichen Mittel für die Beratung von UMF und können mangels Ressourcen keine 
reguläre qualifizierte Rechtsberatung anbieten. 
 
Die Antwort ist insofern irreführend. Eine mit öffentlichen Mitteln unterstütze Rechtsberatung 
für UMF ist in Bremen nicht vorhanden, den minderjährigen Flüchtlingen bleibt nur die 
kostenpflichtige (und somit in der Regel aus dem „Taschengeld“ nicht finanzierbare) 
Rechtsberatung durch Anwälte. 

Zur Antwort auf die Frage 12: 

Der Flüchtlingsrat weist nachdrücklich auf die Möglichkeit hin, auf Antrag des Vormunds 
Ergänzungspflegschaften für den Bereich des Ausländer- und Asylrechts einzurichten. Die 
Erfahrung zeigt, dass in der Regel weder ehrenamtliche Vormünder noch Amtsvormünder 
noch Betreungskräfte der Jugendhilfe über ausreichende Kenntnisse und Ressourcen 
verfügen, um komplizierte Verfahren im Asyl- und Ausländerrecht angemessen im Interesse 
des Kindeswohl führen zu können. 

Zur Antwort auf die Frage 13: 

Aus der Antwort ergibt sich, dass erst eine einzige allein und minderjährig eingereiste Person 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104a erhalten hat. Ansonsten gibt die Antwort lediglich den 
Gesetzestext wieder. Es ist aber davon auszugehen, dass die Zahl der ehemaligen UMF, die 
seit mehr als 6 Jahren in Bremen leben, nicht unerheblich ist. Die Antwort lässt leider die 
Frage offen, in welcher Zahl Anträge aus diesem Personenkreis angeregt werden konnten 
bzw. abgelehnt wurden.  
 

Zusammenfassung 

Die Zahl der in Bremen lebenden UMF hat sich in den vergangenen Jahren erheblich 
vergrößert, ohne dass bisher neue Betreuungs- und Beratungsangebote geschaffen wurden 
oder der bisherige Umgang Bremens mit UMF grundsätzlich überdacht worden wäre.  
Die Unterstützung von UMF durch die zuständigen Behörden und Einrichtungen reicht aus 
Sicht des Flüchtlingsrates vielfach nicht aus, vielmehr zeigen sich in der Antwort erhebliche 
Defizite,  
Im einzelnen  

·  finden undokumentiert fiktive Altersfestsetzungen statt, ohne dass das Jugendamt davon 
auch nur in Kenntnis gesetzt würde, 

·  werden neu eingereiste Minderjährige in der ZASt statt in einer geeigneten  
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Jugendhilfeeinrichtung untergebracht, 
·  werden in Einzelfällen Jugendliche ab 16 Jahren dem Erwachsenenbereich zugeordnet, 
·  werden UMF in der Jugendhilfe gegenüber Jugendlichen in anderen Einrichtungen 

schlechter gestellt, 
·  werden Minderjährige ggf. dem Dublin II-Verfahren unterworfen, 
·  werden für UMF wichtige Entscheidungen von der Amtsvormundschaft ohne 

Konsultation der Betroffenen gefällt.  
 
Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass die Umsetzung des KJHG gegenüber den UMF 
nicht entschlossen genug betrieben wird und so der Schutzauftrag des KJHG in Bremen 
nicht ausreichend umgesetzt wird.  
 
Die angesprochenen Defizite können durch konkrete M aßnahmen behoben werden:  
 

·  Einrichtung eines durch die Jugendhilfe geführten Clearingverfahrens unter Wegfall der 
Altersfestsetzung und der Unterbringung und Bedarfsfeststellung in der ZASt. 

·  Ausgestaltung der Jugendhilfe für UMF ausschließlich an den Maßstäben der 
Jugendhilfe unter besonderer Berücksichtigung der spezifisch schwierigen Situation von 
UMF. 

·  verstärkte Bemühungen des Jugendamtes zur Schulung, Bestallung, Beratung und 
Unterstützung von Einzelvormündern für UMF. 

·  Schaffung und Unterstützung spezifischer Beratungs- und Qualifikationsangebote für 
alle mit UMF arbeitenden Träger.  

·  Stärkung der Kindeswohlorientierung bei allen Maßnahmen des Jugendamtes und der 
Träger.  

 
 

 

 

Kleine Anfrage zur Lage Asylsuchender in Bremen 
Die Anfrage „Asyl in Bremen - Entwicklung der Asylerst- und Folgeanträge und 
Entscheidungen und die rechtliche, finanzielle und menschliche Situation“ wurde von der 
Fraktion Die LINKE im Februar 2009 gestellt. Die Datei kann auf Anfrage zugeschickt 
werden, sie umfasst 1,25 MB bzw. sie ist herunterladbar unter: 
http://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/Drs-17-733_433.pdf 
 
Die Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik des BAMF über Asyl im 
Bundesland Bremen finden Sie auf den folgenden drei  Seiten.
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Kleine Anfrage zur Abschiebehaft in Bremen 
Die Fraktion Die LINKE in der Bremer Bürgerschaft hatte am 13. März eine Anfrage gestellt 
unter dem Titel „Begründung und Durchsetzung der Ausreisepflicht in  Bremen: 
Abschiebung und Abschiebehaft im Lande Bremen“. 
Wir können Sie Ihnen auf Anfrage zusenden oder sie ist im Internet herunter zu laden 
unter: http://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/Drs-17-753_3b4.pdf 
  
 

Gesundheitssprechstunde für Papierlose beginnt im A ugust 2009 
Ab August wird es im Gesundheitsamt Bremen in der Horner Str. 60-70 montags + 
donnerstags eine jeweils zweistündige Sprechstunde für Menschen ohne Papiere aus 
Bremen geben. Geleistet werden kann eine allgemeinärztliche Basisversorgung sowie 
Labor- und Röntgenuntersuchungen. In einer Clearingstelle des Vereins für Innere Mission, 
die in einem Nebenraum des Gesundheitsamtes untergebracht ist, wird mit einem 
erfahrenen Berater in einem Vorgespräch der jeweilige Bedarf geklärt.  

 

Sprechstunde des Gesundheitsamtes für MigrantInnen in Tenever 
Offene Gesundheitsberatung für Migrantinnen und Mig ranten. Neues Angebot  
des Gesundheitsamts Bremen 

 
Warum diese Beratung ? 
Es gibt Migrantinnen und Migranten, die Zugangsprobleme zum deutschen 
Gesundheitswesen haben. Die Gründe dafür sind vielfältig.  
Sie finden zu wenige Möglichkeiten, in Ruhe Fragen oder Probleme zu ihrer Gesundheit 
anzusprechen. Das Gesundheitsamt Bremen bietet eine offene Beratung für diese 
Migrantinnen und Migranten in Tenever an. Das Angebot ist für die Nutzer kostenfrei und auf 
Wunsch anonym. 
 
Wer? 
Eine Ärztin und ein Arzt des Gesundheitsamts Bremen leisten gesundheitliche Beratung und 
Unterstützung. 
 
Wo? 
In der Kita „Kinderhafen“, Pfälzer Weg 5, 28325 Bremen steht ein Raum zu Verfügung. 
 
Wann? 
Die Ärzte bieten ihre Hilfe zweimal in der Woche für je zwei Stunden an: 
Dienstags von 11.00 – 13:00 Uhr  (voraussichtlich wieder ab 1.Juli) und 
Freitags von 10:30 – 12:30 Uhr 
Bei Fragen rufen Sie bitte das Gesundheitsamt unter  0421/36115170 an.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:  
Gesundheitsamt Bremen 
Migration und Gesundheit 

Horner Str. 60-70 
28203 Bremen 
Tel: 361 15170 
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Bremer Innensenator erlässt Abschiebestopp für Sri Lanka 
Erlass e09-05-02 vom 27.05.2009; Rückführungen nach  Sri Lanka Abschiebestopp 
gem. § 60a AufenthG 
 
„Auch nach der Beendigung der offenen Kampfhandlungen kann eine Fortsetzung des 
Guerilla-Krieges durch die LTTE mit unter Umständen landesweiten Auswirkungen nicht 
ausgeschlossen werden. Im Osten des Landes führen die Anwesenheit paramilitärischer 
Gruppen und die weitere Präsenz von LTTE-Kämpfern zu einem hohen Maß an 
Unsicherheit. Es muss nach wie vor mit Anschlägen überall auf der Insel gerechnet werden. 
 
Gemäß § 60a AufenthG ordne ich deshalb an, Abschiebungen von aus Sri Lanka 
stammenden Tamilen nach Sri Lanka für die Dauer von sechs Monaten auszusetzen. 
Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 14.05.2009 sein Einvernehmen 
zu einem Abschiebestopp gem. § 60a Abs. 1 Satz 2 AufenthG erklärt. 
 
Straftäter, die wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe oder zu einer 
Geldstrafe von mindestens 50 Tagessätzen verurteilt wurden sowie Gefährder sind von 
dieser Regelung ausgenommen. 
 
In allen Fällen sind bei beabsichtigten Abschiebungen nach Sri Lanka vor einer endgültigen 
Flugbuchung die Ausländerakten der Betroffenen dem Senator für Inneres und Sport 
vorzulegen. Ferner ist dafür Sorge zu tragen, dass es den Betroffenen möglich ist, eventuelle 
Abschiebungshindernisse in einem Asyl- bzw. Asylfolgeverfahren geltend zu machen. 
 
Die Anordnung gilt nicht für Personen, die im Wege der Amtshilfe für andere 
Ausländerbehörden abgeschoben werden. 
 
In-Krafttreten, Befristung  
Der Erlass tritt nach Veröffentlichung in Kraft. Der Erlass ist bis zum 30.11.2009 befristet. 
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Selbsthilfe für Migranten 

Weser Kurier vom 20.02.09 
 
 
 
In welcher Straße spricht man die meisten Sprachen 
Festival lockt ab September in Bremen mit ungewöhnl ichen Aktionen 
 
Mit einem „Festival der Sprachen“ sollen die Menschen vom 17.September bis 7. Oktober 
dazu angeregt werden, sich intensiver mit der eigenen und fremden Sprachen 
auseinanderzusetzen. Geplant ist unter anderem der „Turmbau zu Bremen“. Für die 6500 
Sprachen der Welt werden Bauklötze mit den jeweiligen Namen der Sprache beschriftet. 
Bremer SchülerInnen sollen daraus dann einen großen Sprachen-Turm bauen. Eine weitere 
Aktion ist die Suche nach der Bremer Straße, in der die meisten Sprachen gesprochen 
werden. Wer am Wettbewerb zu den meisten Sprachen in einer Straße teilnehmen will kann 
sich bei der Festivalkoordinatorin Christina Vossmann (vossmann.fsd@uni-bremen.de) 
melden.    
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Wie es Familie Mustafa heute geht 
 
Die Angst blieb im Irak zurück 
Drei Jugendliche aus Bagdad haben nach schlimmen Monaten ein neues Leben in Bremen 
begonnen 
 

 
 
 
Bremen.  Als Jian Majid ihre drei Kinder Kanar, Rajan und Bayar im vergangenen November 
nach sieben Jahren Trennung wiedersieht, ist sie geschockt: Tiefe Ränder haben sich unter 
die Augen der 17-jährigen Bayar eingegraben. Ihre jüngere Schwester wirkt wie erstarrt und 
Rajan, der 16-Jährige, scheint völlig ausgemergelt. Ein unvorstellbarer Albtraum liegt hinter 
den Geschwistern. Nur ein halbes Jahr später sind die Drei kaum wiederzuerkennen. In den 
ersten Tagen nach ihrer lang ersehnten Ankunft in Bremen stopften ihre Eltern sie von 
morgens bis Abends mit Leckereien voll. „Sie brauchten Essen, Essen, Essen“, sagt Vater 
Burhan Mustafa überzeugt. Aber vor allem brauchten sie ihre Eltern, auf die sie so lange in 
der Hölle des Iraks verzichten mussten. Im Sommer 2001 hatte der Automechaniker Burhan 
Mustafa es gewagt, sich gegen einen Schergen von Saddam Hussein aufzulehnen. Eine 
kleine Sache, aber Freunde warnten die Eheleute wenige Stunden später, dass ihre 
Verhaftung unmittelbar bevorstehe. Hals über Kopf flohen sie nach Deutschland. Vier ihrer 
Kinder ließen sie bei Verwandten zurück. Die Eltern wollten sie so schnell wie möglich 
nachholen. Nur Kodo Abbas, ihren schwerstbehinderten Sohn, hatten sie bei sich . Als 
später ein Versuch der Familienzusammenführung nach dem anderen scheiterte, kündigte 
der zweitälteste Sohn den Eltern am Telefon an, die Flucht allein zu wagen. „Er sagte, er 
halte es nicht mehr im Irak aus“, erinnert sich Burhan Mustafa. In Begleitung dubioser 
Schlepper machte sich der erst 15-Jährige auf den lebensgefährlichen Weg nach 
Deutschland. Ganze drei Monate später nahmen sich Vater und Sohn grenzenlos erleichtert 
in Köln in die Arme. Doch noch immer schwebten drei der Kinder Tag für Tag in Gefahr. 
Dass sie schließlich dem Bombenterror, dem Hunger und den allgegenwärtigen 
Menschenrechtsverletzungen entkamen, haben sie einer Handvoll Bremerinnen und Bremer 
zu verdanken, darunter ihrem Anwalt Albert Timmer und der grünen 
Bundestagsabgeordneten Marieluise Beck. Sie intervenierte schließlich bei Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier persönlich und machte sich für die Familie stark. Denn die Ausreise 
aus dem Irak scheiterte vor allem aufgrund mangelnden Engagements und an Fehlern 
seitens der Sachbearbeiter in den deutschen Botschaften in Syrien und Jordanien. 
 
Dieser Tag ist ein besonderer für die Familie. Kaffee und eine Sahnetorte stehen auf 
dem Esstisch. Marieluise Beck hat ihren Besuch angesagt. Es ist das erste, persönliche 
Treffen der Familie mit der Bremerin, die ihrem Leben die entscheidende Wende gab. 
Gespannt und verlegen zugleich begrüßen Kanar und die 18-jährige Bayar Marieluise Beck.  
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Ihr Bruder Rajan hätte ihr auch gern die Hand geschüttelt. Aber der Junge liegt im 
Krankenhaus. Eine Nierensteinoperation. Im Irak wäre er mit seinen Schmerzen vermutlich 
allein geblieben. Die iranisch stämmige Familienhelferin Susi Baban soll dolmetschen, doch 
viele Fragen der Besucherin können die beiden Schwestern bereits verstehen. Konzentriert 
suchen und finden sie Worte, um sich mit Marieluise Beck zu unterhalten. Die 
Bundestagsabgeordnete ist beeindruckt: „Ihr könnt schon phantastisch sprechen!“. „Das 
muss, das muss“, sagt Vater Buhan Mustafa mit Nachdruck. Immer wieder betont er, wie 
wichtig die deutsche Sprache für seine Kinder sei – und eine Ausbildung. Ohne diese gebe 
es keine Chance in Deutschland. Bayar und Kanar strahlen um die Wette. Die ältere der 
beiden Schwestern liebt Mathematik und will Lehrerin werden, Kanar Tierärztin. Ein weiter 
Weg, aber kein Vergleich zu der langen Wegstrecke, die sie schon hinter sich haben. Mit 
zwölf Jahren sollte Bayar von ihrer Tante im Irak verheiratet werden. Ein Esser weniger am 
Tisch. Burhan Mustafa und seine Frau waren entsetzt. Sie bettelten und schimpften am 
Telefon und versprachen, noch mehr Geld für ihre Kinder zu schicken. Schließlich drohte der 
Vater seiner Schwester mit dem Äußersten: „Wenn du sie verheiratest, bringe ich dich um.“ 
Bayar durfte weiter zur Schule gehen - vorausgesetzt die Sicherheitslage erlaubte es. Der 
Druck, dem die irakischen Verwandten von Burhan Mustafa täglich ausgesetzt waren, 
äußerte sich auch in Wutausbrüchen. „Die Mädchen wurden oft geschlagen“, erzählen die 
Eltern. Noch schlimmer traf es aber Rajan. Bayar wirkt um Jahre älter, als sie eine Szene 
beschreibt, wo sie hilflos mitanschauen musste, wie ihr Bruder verprügelt wurde. Plötzlich 
fällt sie zurück ins Arabische. Die Familienhelferin übersetzt und muss schlucken. „Als der 
Junge endlich das Visa für Deutschland in der Hand hielt, hat er das Dokument immer 
wieder geküsst“. Die Familie lebt beengt in ihrer kleinen Wohnung in der Vahr. Den 
Rhythmus des Tages bestimmt Kodo Abbas, der schwerbehinderte älteste Sohn der Familie. 
Seit 19 Jahren pflegt die Mutter ihren Sohn rund um die Uhr. Zehnmal hat der Junge in der 
vergangenen Nacht gekrampft, erzählt sie mit müder Stimme. Ihr Sohn kann kaum sprechen 
und nur wenige Meter laufen, aber die Liebe seiner Eltern und Geschwister begleitet ihn, 
wenn er auf dem Hosenboden über den Boden des Wohnzimmers rutscht und seine Mutter 
ihn in eine warme Decke hüllt. Auf Außenstehende mögen die Wohnung und 
Lebensverhältnisse beklemmend wirken, doch Bayar hat immer noch ihr Strahlen im 
Gesicht. Sie kann ohne Angst ihr neues Zuhause verlassen, spazieren oder im 
Einkaufszentrum Berliner-Freiheit bummeln gehen - Freiheiten, von denen sie jahrelang 
geträumt hat. Bayar nachdenklich: „Manchmal wache ich morgens auf und kann immer noch 
nicht glauben, dass wir endlich bei unseren Eltern in Bremen sind.“ 
Von Rose Gerdts-Schiffler 
 
 
Der überhasteten Flucht folgt die jahrelange Sorge 
Die Geschichte der Familie Mustafa: Kinder werden mehrfach ins Kriegsgebiet 
zurückgeschickt 
 
Bagdad·Bremen. Im August 2001 verlangt ein Geheimdienstmitarbeiter in Bagdad von dem 
Automechaniker Burhan Mustafa, dass er sein Auto kostenlos repariert. Als sich der 
Familienvater weigert und das Bild Saddam Husseins von der Wand nimmt, besiegelt er 
damit sein Schicksal. Freunde warnen ihn vor der bevorstehenden Verhaftung. Versteckt 
unter Planen eines Lastwagens flüchtet Burhan Mustafa Hals über Kopf mit seiner Frau Jian 
und dem schwerstbehinderten Sohn Kodo Abbas. Der Junge hätte ohne seine Eltern keine 
Überlebenschance im Irak gehabt. Ihre vier gesunden Kinder verteilen sie auf Verwandte 
und versprechen ihnen, sie so schnell wie möglich nachzuholen. Unverletzt erreichen die 
drei Deutschland. 2002 werden sie als politisch Verfolgte anerkannt. Burhan Mustafa findet 
Arbeit, aber sein Antrag auf Familiennachzug wird mit Verweis auf die Kriegswirren 
abgelehnt. 2003 fahren die Kinder unter Lebensgefahr nach Damaskus (Syrien), um ein 
Visum in der Deutschen Botschaft zu beantragen. Auch ihr Vater fliegt dorthin, überzeugt, sie 
endlich nach Deutschland mitnehmen zu können. Doch ihr Antrag wird abgelehnt. Die Kinder 
müssen zurück ins Kriegsgebiet. Im Dezember 2005 schlägt sich der 15-jährige Diako auf 
eigene Faust zu seinen Eltern nach Deutschland durch. Wiederholt reagieren die Deutschen  
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Botschaften in Syrien und Jordanien nicht auf die Anfragen des Bremer Anwaltes der 
Familie. Der Jurist schaltet die Bundestagsabgeordnete und frühere Ausländerbeauftragte 
der Bundesrepublik Marieluise Beck (Grüne) ein. Im April 2008 reisen die Kinder unter 
Lebensgefahr nach Jordanien. Wieder werden sie zurückgeschickt. Die Abgeordnete 
macht sich nun persönlich beim deutschen Außenminister für die Kinder stark. Sie reisen 
ein weiteres Mal nach Jordanien aus. Doch nun erfahren sie, dass ihre Papiere angeblich 
gefälscht sind. Wieder schickt sie die Deutsche Botschaft zurück in den Irak. Marieluise Beck 
interveniert erneut. Eine Speichelprobe bestätigt schließlich, dass die drei die Kinder des 
irakischen Ehepaares sind. Schwer gezeichnet von ihrer Odyssee landen die 15, 16 und 17 
Jahre alten Jugendlichen Mitte November vergangenen Jahres endlich in Bremen. Ihr 
Schicksal berührt viele Bremerinnen und Bremer. Zahlreiche Leser beteiligen sich an einer 
Spendenaktion, denn das Ehepaar Mustafa hatte sich bei den Versuchen, seine Kinder nach 
Deutschland zu holen, hoch verschuldet.  
Von Rose Gerdts-Schiffler 
 
Das Spendenkonto bei der Sparkasse Bremen besteht w eiterhin. Kontonummer: 
11830585, Ökumenische Ausländerarbeit Bremen, Verwe ndungszweck: Sozialfond 
Familie Mustafa. Außerdem sucht die Familie dringen d nach einer 5-6 
Zimmerwohnung. 
 
 

Ausbildungsbrücke sucht ehrenamtliche AusbildungsPA TEN  
Nach den Osterferien hat das Projekt „Die Ausbildungsbrücke“ der Initiative „Arbeit durch 
Management/PATENMODELL“ des Diakonisches Werkes an der Albert-Einstein-Schule in 
Bremen-Osterholz begonnen. 
 
Im Projekt werden individuelle ehrenamtliche AusbildungsPATENSCHAFTEN mit 
Hauptschülern ab der achten Klasse eingegangen. Die AusbildungsPATEN unterstützen mit 
ihren Lebens- und Berufserfahrungen dabei den Hauptschulabschluss zu schaffen, einen 
geeigneten Ausbildungsplatz zu finden, die Ausbildung zu Ende zu führen und eine 
erfolgreiche Integration in das Berufsleben herbeizuführen. 
 
Der durchschnittliche wöchentliche Zeitaufwand beträgt etwa ein bis zwei Stunden. Die 
Ehrenamtlichen AusbildungsPATEN haben einen festen Ansprechpartner und Zugang zu 
regelmäßigen Erfahrungsaustauschen sowie Supervision. 
 
Kontakt zur Koordinatorin Ilse Sandjo unter Telefon  0421-3799-728 oder 0170-2159050, 
per E-Mail an: sandjo@patenmodell.de , im Internet: www.ausbildungsbruecke.de  
 
 
 
Beratungsstelle für Flüchtlinge der AWO – Bremer In tegrationsnetz 
In der letzten Ausgabe unseres Infos sind die Sprechzeiten des AWO BIN-Projektes mit 
dem Schwerpunkt - Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit für Bleibeberechtigte und 
Flüchtlinge mit Arbeitsmarktzugang nicht ganz korrekt gewesen. Deshalb hier noch einmal: 

AWO - Beratungszentrum für Migranten, Am Wall 113, 1. Etage, 28195 Bremen      
 
Ansprechpartner:  Achim Ewerts:  
neue Tel. (0421) 3377190   
neue E-Mail: a.ewerts@awo-bremen.de 
 

 
Sprechzeiten:  
Montag 10.00-12.00 Uhr 
Dienstag  13.00-17.00 Uhr 
Donnerstag  9.00-12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung. 
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Aufruf für Kommunales Wahlrecht für MigrantInnen  
 
MigrantInnen aus Bremen beteiligen sich an der bundesweiten Kampagne "Kommunales 
Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten" Nähere Infos finden Sie unter: 
www.wahlrecht-fuer-migranten.de   
 
Das Anatolische Bildungs- und Beratungszentrum e.V. sammelt dafür Unterschriften bis zu 
den Bundestagswahlen im September 2009. Wir haben die Unterschriftenliste als Anhang 
beigefügt. 
 
Für weitere Nachfragen und Diskussionsrunden können  Sie sich gerne wenden an 
Anatolisches Bildungs- und Beratungszentrum e.V. 
Rahmi Tuncer 
Bultstr.1 - 28309 Bremen 
Tel.: 015771383753 
 
 
 

 
BUNDESWEIT 

Freiwillige Heimkehr - Aus dem Land, aus dem Sinn 
taz nord 03.04.2009 

Eine wissenschaftliche Studie weist Programmen für die "freiwillige Rückkehr" von 
Flüchtlingen leere Versprechungen und eine schlecht e Betreuung nach. Bei der AWO 
will man davon nichts wissen.  Von Jan Zier 

Meist kehren nur alte und kranke Kriegsflüchtlinge freiwillig in die Heimat zurück. 

Frau B. ist 85 und Kriegsflüchtling, Anfang der 90er-Jahre schon kam sie aus Bosnien nach 
Deutschland. Ihre Krankenakte ist lang: Parkinson, Hepatitis C, Diabetes, Osteoporose. 
Herzkrank ist sie auch, unter anderem. Trotzdem wollte sie vor ein paar Jahren in die alte 
Heimat zurück: "Ich vermisse die Sprache, mein Nachbarn, die Umgebung." Also hat sie sich 
"Heimatgarten" anvertraut, einem seit zehn Jahren bestehenden und heute landesweit 
agierenden Projekt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bremerhaven.  

Es verspricht Freiwilligen eine "Rückkehr in Würde", Einzelfall-orientierte Beratung vor Ort, 
dazu finanzielle Mittel von meist mehreren tausend Euro. Häufig zu unrecht, wie jetzt die 
Psychologin Ulrike von Lersner in ihrer Dissertation heraus gefunden hat. Vor allem an der 
adäquaten Betreuung vor Ort mangelt es offenbar.  

"Heimatgarten" hat nicht nur Frau B. "viele Versprechungen gemacht, die sie nicht 
eingehalten haben", sagt von Lersner. Vor der Ausreise hieß es, wir würden alles 
bekommen, sagt B.s Tochter. Einen Rollstuhl, ein Pflegebett, Medikamente, eine 
Waschmaschine und regelmäßige Besuche. Als das erste Mal vom "Heimatgarten" jemand 
vorbeikam, war B. schon seit sechs Wochen in Bosnien. Der Besucher sagte, sie müsste 
alles vom Rückkehrergeld bezahlen - 500 Bosnische Mark, umgerechnet gut 250 Euro im 
Monat. Die Familie weiß nicht, wie sie die mittlerweile geistig verwirrte Frau ohne all die 
teuren Hilfsmittel pflegen soll. Und die Tochter in Deutschland sagt heute, sie hätte sie unter 
diesen Umständen erst gar nicht zurückkehren lassen.  
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Heimatgarten 

Der "Heimatgarten", initiiert von der Arbeiterwohlfahrt Bremerhaven, ist das größte von 
mehreren bundesweit agierenden Programmen für die s o genannte "freiwillige 
Rückkehr" . Es verspricht den Flüchtlingen weltweite eine individuelle Vor-Ort-Betreuung  
von bis zu zwei Jahren Dauer, dazu Hilfen von bis zu 10.000 Euro , die zur Hälfte von der 
Europäischen Union (EU) und den zuständigen Sozialämtern in Deutschland bezahlt 
werden. Das Geld soll im Herkunftsland "nach Bedarf" eingesetzt werden können, für Miete 
ebenso wie für medizinische Hilfen oder eine Existenzgründung. 2006 gab es laut der 
Studie bei Heimatgarten 1.120 Anfragen und 170 Rück kehrerInnen . Zum Vergleich: 2005 
verließen 7.448 Personen Deutschland mittels Rückkehr-Programmen, 215.000 galten als 
ausreisepflichtig, 16.965 wurden abgeschoben. Die wichtigsten Zielländer der Rückkehrer 
sind Serbien-Montenegro, die Türkei und der Irak .  

Kein Einzelfall, sagt von Lersner. Zwei Jahre hat sie bei der AWO geforscht, insgesamt 47 
RückkehrerInnen untersucht, meistens kamen sie aus Ex-Jugoslawien. Alle wurden 
unmittelbar vor, sowie neun Monate nach der Ausreise befragt, die Befunde mit jenen von 50 
Flüchtlingen verglichen, die in Deutschland blieben. Das Ergebnis ist eine Summe von 
Einzelfällen, die alle in eine ähnliche Richtung weisen. "Die Situation der Rückkehrer nach 
der Ausreise erwies sich als sehr problematisch", so von Lersner - und zwar in jeder 
Hinsicht.  

Schon zu Beginn der Untersuchung war jeder vierte Flüchtling suizidgefährdet, 44 Prozent 
litten an psychischen Störungen, vor allem an Depressionen und posttraumatischen 
Belastungsstörungen. Neun Monate später waren es schon doppelt so viele, wesentlich 
mehr als in der Vergleichsgruppe. Nur ein Teil der Betroffenen hatte zu dieser Zeit überhaupt 
noch Kontakt zum "Heimatgarten".  

Die psychische Gesundheit spielt im Programm ohnedies "nur eine untergeordnete Rolle", 
sagt von Lersner - anderslautenden Konzepten zum Trotz. Und von"freiwilliger" Rückkehr 
kann auch oft nicht die Rede sein. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge gab an, auf Druck der 
Ausländerbehörden auszureisen. Und wollte umgehend wieder nach Deutschland. Wer aus 
freien Stücken ging und blieb, war meist entweder alt oder krank - ihre medizinische 
Versorgung in Deutschland wäre teuer gekommen. Jedoch, und auch das hat die Studie 
ergeben, kann Rückkehr nur gelingen, wenn sie freiwillig ist.  

Viele berichteten auch neun Monate nach der Ausreise von Ablehnung, sogar von Drohung 
seitens der Daheimgebliebenen. Oder von Diskriminierungen der Helfer. So wie einige 
Roma-Familien. "Die klauen doch eh", sollen die Heimatgarten-Leuten da etwa gesagt 
haben, und das sie "faul" seien, "eh nicht arbeiten" wollten und im Grunde auch gar kein 
Haus bräuchten: "Denn sie schlafen ja sowieso am liebsten alle in einem Zimmer auf dem  
Fußboden." 
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Materialhinweise 
Materialien zur Interkulturellen Woche 2009 

Ab sofort können Materialien zur Interkulturellen Woche 2009 bestellt werden: 

1. Materialheft 'Misch mit!'  (64 Seiten, DIN A4) 

2. Plakat 'Misch mit!' (DIN A3 

3. Postkarten 'Misch mit!' (versch. Motive) 

4. Materialheft zum Tag des Flüchtlings 'Mit Menschenrechten darf man nicht spielen' 

Preise und Bestellung unter www.interkulturellewoche.de  

 

Sag Ja Informationsfaltblätter   

Die Informationsfaltblätter zu den Themen „Beschäftigungserlaubnis für Jugendliche mit 
ungesichertem Aufenthaltsstatus“ und „Zugang von Jugendlichen mit einer Duldung oder 
Aufenthaltsgestattung zur Arbeit, Ausbildung und Bildung“ wurden überarbeitet und sind ab 
sofort wieder bestellbar. 

Die Informationsfaltblätter wurden ausserdem in die  russische und arabische Sprache 
übersetzt. Die Übersetztungen können heruntergelade n werden unter: 
http://www.dicvosnabrueck.caritas.de/50866.html 

Bestellung: Dr. Babara Weiser, b.weiser@sag-ja-os.i nfo 

 
Dissertation "Europäischer Ausweisungsschutz"   
Geschrieben von Dr. Dienelt Sunday, 15. März 2009, migrationsrecht.net  
 
Die Dissertation von Levent Günes "Europäischer Ausweisungsschutz" (1. Auflage 2009) 
untersucht die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Ausweisung eines faktischen 
Inländers vorgesehen und verhältnismäßig ist, wenn dieser seit Jahrzenten im Bundesgebiet 
lebt, in der Gesellschaft "verwurzelt" ist und allenfalls rudimentäre Beziehungen zu seinem 
Heimatstaat hat.  
 
Es ist ein Verdienst dieser Dissertation, die Frage nicht nur juristisch aufzubereiten. Zunächst 
wird eine sozioökonomische Bestandsaufnahme der ausländischen Bevölkerung in 
Deutschland vorgenommen. Es wird herausgearbeitet, dass der Integrationsprozess der 
zweiten und dritten Ausländergeneration nach wie vor durch erhebliche Mängel in den 
Bereichen Schulabschlüsse und Ausbildungsprofile gekennzeichnet ist. Während deutsche 
Jugendliche qualitativ höhere Bildungsprofile und Ausbildungen anstreben, ist der Anteil bei 
ausländischen Jugendlichen sehr gering. Erschreckend ist der hohe Anteil von 
ausländischen Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss.  
Die Dissertation stellt den Zusammenhang zwischen Integrationshindernissen, die auf 
unzureichender Schulbildung, schlechter Ausbildung und hoher Arbeitslosigkeit beruhen, und 
der zur Ausweisung führenden Kriminalität dar. Neben diesem empirischen Bereich werden 
die rechtlichen Grundlagen der Ausweisung untersucht, um ihre Auswirkungen in der Praxis 
zu analysieren. Interessant ist dabei der statistisch feststellbare Einbruch der 
Ausweisungszahlen - insbesondere von türkischen Staatsangehörigen - ab dem Jahr 2005. 
Hier spiegelt sich die Bedeutung des gemeinschafts- und völkerrechtlichen  
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Ausweisungsschutzes in der Statistik unmittelbar wieder. Das Buch ist, auch wenn es eine 
Vielzahl rechtlicher Fragen darstellt, nicht in erster Linie ein juristisches Werk. Wer hier eine 
Lösung der aktuellen Fragen des Ausweisungsrechts sucht, etwa die Anwendbarkeit der 
Unionsbürgerrichtlinie auf türkische Staatsangehörige, wird enttäuscht. Dafür gibt das Buch 
einen gut lesbaren Überblick über der Entwicklung des Ausweisungsrechts.  
 
Nomos Verlag: ISBN: 978-3-8329-4003-4  oder 
http://www.nomos-shop.de/trefferliste.aspx?q=G%c3%b cnes&action=search&page=0    
  
 
 

"Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlich en Folgen"                        
(1993 bis 2008) 16. aktualisierte Auflage 
 
Inhalt und Schwerpunkt der Dokumentation sind verle tzte oder tote Flüchtlinge, die 
ohne die rassistische Sondergesetzgebung der BRD od er den Rassismus der 
Gesellschaft unversehrt überlebt hätten. Die Dokume ntation zeigt in circa 5000 
Einzelgeschehnissen die Auswirkungen des staatliche n und gesellschaftlichen 
Rassismus auf die Betroffenen.  
In ihrer Individualität und auch in ihrer Gesamthei t sind sie Beweis für die klare 
Falschaussage der Bundesregierung im Staatenüberprü fungsverfahren vor dem 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen.   
Aus dem Staatenbericht der BRD: "Die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
festgehaltenen Rechte gelten in Deutschland für jedermann, und dies nicht nur auf dem 
Papier, sondern in der alltäglichen Rechtswirklichkeit."  
Tatsache ist, dass die bundesdeutsche Rechtswirklichkeit an sich schon Menschenrechte 
von Flüchtlingen mißachtet und den allermeisten Schutzsuchenden durch Sondergesetze ein 
selbstbestimmtes, menschenwürdiges Leben und ein Bleiberecht abspricht. Hinzu kommt die 
Behördenwirklichkeit, die – entsprechend der politischen Zielvorgabe – den Menschen den 
Aufenthalt unerträglich macht.  
Jahrelange Perspektivlosigkeit und existentielle Angst führen zu schweren 
Traumatisierungen bei den Flüchtlingen und ihren Familien. Und wenn die Menschen 
schlichtweg zu krank sind, um sie abzuschieben, und sich kein anständiger Arzt findet, der 
sie flugreisefähig schreibt, dann kaufen sich die Behörden "Fit-to-fly-Ärzte" ein. Auf Kopfgeld-
Basis werden Schwerstkranke von derartigen MedizinerInnen – entgegen aller anders 
lautenden Gutachten – zur Abschiebung freigegeben. 
Die wenigen Flüchtlinge, die es geschafft haben, einen Aufenthalt zu bekommen, werden 
nicht in Ruhe gelassen. Durch Widerrufverfahren im Jahr 2008 ist 5.800 Menschen ihr 
Asylstatus aberkannt worden, und 31.000 werden zur Zeit noch überprüft. 
 
 
Die Dokumentation umfasst zwei Hefte.  
Beide Hefte: (DIN A4) zusammen kosten 18 € plus 3,20 € Porto & Verpackung. 
Heft 1:(1993 – 1999) 6 € für 174 S. 
Heft 2: (2000 – 2008) 13,00 € für 310 S. plus je 1,60 € Po rto & Verpackung. 
Im Internet: www.ari-berlin.org/doku/titel.htm 
 
Kontakt: ANTIRASSISTISCHE INITIATIVE E.V. 
Dokumentationsstelle 
Mariannenplatz 2 – Haus Bethanien – Südflügel – 109 97 Berlin 
Fon 030 617 40 440 – Funk 0177 37 55 924 – Fax 030 617 40 101 
ari-berlin-dok@gmx.de 
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Jahrbuch 2009: Jenseits der Menschenrechte - die eu ropäische 
Flüchtlings- und Migrationspolitik   

Wer trägt die Verantwortung für die über 200 afrikanischen Migranten, die 
allein Anfang April diesen Jahres auf dem Weg nach dem "Europa der 
Menschenrechte" vor der libyschen Küste ertranken? Für die glücklich 
Geretteten, die nun in europäisch mitfinanzierten libyschen Lagern auf 
ungewisse Zeit ihrer Deportation harren? 
 
In der europäischen Migrationspolitik wird der humanitäre Anspruch trotz 
vollmundiger Betonung von (trans)nationalen, oft ökonomischen und 
sicherheitspolitischen Interessen überlagert. Während für Hochqualifizierte 
auf dem "Weltmarkt für Arbeitskräfte" kaum noch unüberwind-bare Grenzen 
bestehen, werden sie für die "wertschöpfungsschwachen Migranten" wie Alte, 
Kinder, Kranke und Flüchtlinge beinahe festungsgleich armiert. In diesen 
Kontext gehört die undokumentierte oder irreguläre Migration, die lediglich 
als Ordnungsproblem und Bedrohung der EU wahrgenommen wird. 
 
Die Autorinnen und Autoren nehmen u.a. Akteure von Migrationspolitik 
und -kontrolle in den Blick, zeichnen Linien des Widerständigen und der 
Solidarisierung mit Migrationsbewegungen nach und reflektieren Aspekte wie 
Kulturrassismus oder "Ausländerfeindlichkeit".  

 
Komitee für Grundrechte und Demokratie  (Hrsg), Jahrbuch 2009:  
Jenseits der Menschenrechte. Die europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik, 19,90 
Euro; ISBN 978-3-89691-760-7 

Der Band kann im Sekretariat des Grundrechtekomitee  oder im Buchhandel 
bestellt werden. 
 

Lokale Integrationspolitik in der Einwanderungsgese llschaft 

Für die ökonomische, soziale und kulturelle Integration von Migrantinnen und Migranten sind 
Städte und Gemeinden als Orte des alltäglichen Zusammenlebens von zentraler Bedeutung. 
Die Erkenntnis, dass die Bundesrepublik zu einer Einwanderungsgesellschaft geworden ist, 
die von gelingender Zuwanderung profitieren kann, hat auf der kommunalen Ebene früh 
eingesetzt. Was oft als pragmatisches Improvisieren begann, wurde inzwischen an vielen 
Orten zu integrationspolitischen Gesamtkonzepten weiterentwickelt, in die alle kommunalen 
Handlungsfelder einbezogen sind. Dieser Band bietet eine erste umfassende und 
problemorientierte Bestandsaufnahme der kommunalen Integrationspolitik in Deutschland 
sowie ihrer aktuellen Stärken und Problemzonen. Ihre Politikfelder, Themen und Akteure 
werden im Detail vorgestellt. Ein Blick auf internationale Erfahrungen erweitert den 
Möglichkeitshorizont. Die Beiträge dieser Veröffentlichung haben einen doppelten Anspruch. 
Sie informieren einerseits zuverlässig über den Stand der wissenschaftlichen Debatte und 
halten andererseits Reflexions- und Praxiswissen für die verschiedenen Akteure des 
Integrationsgeschehens bereit. 

 
VS Verlag für Sozialwissenschaften:  
Frank Gesemann und Roland Roth (Hrsg.) 
719 Seiten. Mit 24 Abb. u. 12 Tab. Broschur. EUR 49 ,90 
ISBN 978-3-531-15427-5 
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Amnesty International Report 2009 
 
Report zur Weltweiten Lage der Menschenrechte.  
Der Amnesty International Report 2009 liefert Daten und Fakten zum aktuellen Stand der 
Menschenrechtssituation in 157 Ländern der Welt. Er ist ein Appell an die Weltöffentlichkeit, 
nicht die Augen zu verschließen, sondern aktiv Menschenrechtsverletzungen 
entgegenzutreten. 
 
Broschüre mit Länderkarten 
S. Fischer Verlag 2009  
Art.-Nr. 01009 
14,95 € (544 Seiten) 
  
Bestellung unter: amnesty.de/shop oder 0228-98373-2 13 
 
 

Der blaue Puppenwagen 
Erlebnisse zwischen Okzident und Orient von Hossein Lankarany 
 
Als Kaufmann viel im Fernen und Nahen Osten gereist, gibt uns Hossein Lankarany einen 
freimütigen Einblick in sein bewegtes Leben zwischen Orient und Okzident. Es ist von 
Brüchen gekennzeichnet, vom „Sturm und Drang“, die Welt aus den Angeln zu heben, von 
einer tiefen Ehrfurcht vor dem Leben und einem großem Respekt vor der Andersartigkeit von 
Menschen. Der Leser lernt einen „Wanderer zwischen den Welten“ kennen, dem es trotz 
großer Schwierigkeiten gelungen ist, seinen Platz und seine Unabhängigkeit zu finden. Er 
beschönigt nichts, schildert in einer auch literarisch ansprechenden Weise, wie 
Gedankenlosigkeiten, Misstrauen und Zwistigkeiten die Familie entzweien, seinen Weg 
beeinträchtigen, wie er dennoch Versöhnung und Zufriedenheit erreicht und wie er mehr und 
mehr beginnt, sich in seiner „Wahlheimat“ Deutschland wohl zu fühlen. Zugleich führt er uns 
viele Länder des Nahen Ostens vor Augen und bringt uns die Mentalität, Sitten und 
Gebräuche ihrer Menschen näher. 
 
Donat Verlag: 
156 Seiten, 25 Abbildungen sowie eine Karte, Hardco ver, 12.80  
ISBN 978-3-938275-47-4 
www.donat-verlag.de 

"Sonst wär' ich nicht mehr hier!"  
Dritte empirische Untersuchung über Kirchenasyl und  Gästewohnungen erschienen  
Berlin, den 2. März 2009  
 
Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. hat unter dem Titel 
"Sonst wär' ich nicht mehr hier!" eine empirische Untersuchung über Kirchenasyl und 
Gästewohnungen veröffentlicht.  
 
Evaluiert werden unter anderem die Gründe für die Aufnahme der Flüchtlinge und 
MigrantInnen ins Kirchenasyl, die durchschnittliche Dauer, rechtliche Schritte und Ergebnisse 
des Kirchenasyls. Von den untersuchten Fällen endeten 88,1 % positiv, eine drohende 
Abschiebung konnte also - vorläufig oder dauerhaft - verhindert werden.  
 
Befragt wurden die Gemeinden auch auf die Auswirkungen des Kirchenasyls auf das 
Gemeindeleben. Trotz eines oft hohen Einsatzes an Zeit, Kraft und Ressourcen zeugen die  
Antworten von überaus positiven Erfahrungen der Solidarisierung, der Belebung und 



�������	
�����	
��������������������	
�����	
��������������������	
�����	
��������������������	
�����	
������������� ����� ��������������� � ���

 27 

Vertiefung des Gemeindelebens durch Kirchenasyl. Auch berichten zahlreiche Gemeinden 
von fortgesetzten Kontakten zu den KirchenasylbewohnerInnen auch nach Ende des 
Kirchenasyls. Die Studie geht außerdem auf einzelne Fälle von Kriminalisierung der 
UnterstützerInnen ein.  
 
Die Studie basiert auf einer schriftlichen Umfrage unter allen evangelischen, katholischen 
und freikirchlichen Kirchengemeinden oder Klöstern, die in den Jahren von 2001 bis 2007 in 
Deutschland Kirchenasyl gewährten.  
 
Die Broschüre ist umfasst 46 Seiten und kann zum Pr eis von 3,00 Euro über die BAG 
Asyl in der Kirche bezogen werden. Eine formlose Na chricht an info@kirchenasyl.de  
mit Lieferanschrift genügt.  
 
Kontakt:  
Katrin Sambarth   Ökumenische BAG Asyl in der Kirch e e.V.  
Lindenstr. 85   10969 Berlin  
Tel. +49-30-25 89 88 91  Fax +49-30-25 89 89 64  
info@kirchenasyl.de   www.kirchenasyl.de  

 

"Rechtsextreme Netzwerke und Parteien in Europa – E ine 
Bestandsaufnahme vor der Europawahl 2009" 

Die im Dezember 2009 veröffentlichte Studie zum Thema "Rechtsextreme Netzwerke und 
Parteien in Europa – Eine Bestandsaufnahme vor der Europawahl 2009" wurde im Auftrag 
der Europaabgeordneten Gabi Zimmer für die Fraktion GUE/NGL erstellt. Der komplette Text 
der Studie kann heruntergeladen werden unter: 
 
http://www.gabi-
zimmer.eu/uploads/media/STUDIE_Rechtsextreme_Netzwe rke_und_Parteien_in_Europ
a_-_Eine_Bestandsaufnahme_vor_der_Europawahl_2009.p df   
 
 

Eine Reise auf den Spuren der Flüchtlinge durch Süd italien   
 
"Die unsichtbaren Gesichter der Immigration" nannte eine italiensche Organisation die 
unbegleiteten Minderjährigen.  
Zwischen Mai 2008 und Februar 2009 sind auf der Mittelmeerinsel Lampedusa zwischen 
Sizilien und Tunesien 1.994 Flüchtlingskinder und -jugendliche eingetroffen. Die meisten 
Minderjährigen, die auf Lampedusa stranden, sind Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren. 
Insgesamt sind acht Prozent aller Flüchtlinge, die jährlich nach langen Seefahrten Italien 
erreichen, unbegleitete Kinder.  
"Es herrscht Schweigen" wird ihnen immer wieder von RechtsanwältInnen und 
UnterstützerInnen gesagt, während die Heimleitungen "nichts zu verbergen haben", wie sie 
behaupten. Doch was passiert wirklich mit den Minderjährigen? Germana Graceffo und 
Judith Gleitze begaben sich 2008 auf die Spuren dieser Jugendlichen und besuchten das 
Erstaufnahmezentrum auf Lampedusa und Einrichtungen für Jugendliche in Sizilien.  
 
Ein Gemeinschaftsprojekt von borderline-europe, Men schenrechte ohne Grenzen e.V. 
und PRO ASYL, April 2009  
Der Bericht ist abrufbar unter: www.borderline-europe.de  oder www.proasyl.de   
Für Informationen wenden Sie sich bitte an:  
jg@borderline-europe.de    
proasyl@proasyl.de   
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Untersuchung zur Qualität des Flughafenasylverfahre ns vorgestellt 
PRO ASYL fordert angesichts eklatanter Mängel eine lückenlose Kontrolle im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 
 
Anhörungen und Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im 
Flughafenasylverfahren sind voller eklatanter Mängel. Dies ist eines der Ergebnisse einer 
Untersuchung zum Flughafenasylverfahren gemäß § 18 a Asylverfahrensgesetz, die PRO 
ASYL heute der Öffentlichkeit vorstellt. 
 
Die Autorin, Dr. Ines Welge vom Flüchtlingsrat Wiesbaden, hat 32 Entscheidungen aus den 
Jahren 2006 bis 2008 analysiert, die im Flughafenasylverfahren getroffen worden sind. In 
den meisten Fällen lässt sich an den Protokollen der Anhörungen und den Bescheiden 
feststellen, dass Mindestanforderungen an eine faire Anhörung und eine vernünftige 
Aufklärung des Verfolgungsschicksals nicht eingehalten wurden. Selbst deutlich sichtbare 
Mängel fielen offenbar innerhalb des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nicht auf, so 
dass die Bescheide den Betroffenen zugingen. 
 
Fehlerhafte Entscheidungen im Flughafenasylverfahren sind angesichts der dort geltenden 
extrem knappen Fristen und der zunehmenden Unwilligkeit der Verwaltungsgerichte, sich 
selbst ernsthaft mit dem Vorbringen der Betroffenen auseinander zu setzen, gefährlich. In 
mehreren der untersuchten Verfahren standen am Ende unverantwortliche Abschiebungen, 
zwei Eritreer wurden sofort nach der Ankunft im Verfolgerstaat inhaftiert. 
PRO ASYL fordert das Bundesamt auf, sofort eine lückenlose Kontrolle von 
Anhörungsprotokollen und Bescheiden nach dem Vier-Augen-Prinzip sicherzustellen – 
insbesondere im Flughafenasylverfahren. 
 
Hinweis : Sie können die Untersuchung „Hastig, unfair, mang elhaft“ (230 Seiten) bei  
     uns per Mail bestellen. Auf Wunsch können wir Ihnen auch eine          
Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse (11 Seiten ) zusenden. 
 
Mail:      proasyl@proasyl.de  
Web:     http://www.proasyl.de  
 

Projektfilm "Unsichtbares sichtbar machen" 

Im Jahr 2007 wurde das Projekt „Unsichtbares sichtbar machen“ entwickelt. Ein ursprünglich 
geplantes Theaterprojekt scheiterte frühzeitig. Jetzt wurde zu den Themen Asyl, 
Abschiebung, Duldung, Abschiebegefängnis Grünau ein Projektfilm erstellt. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bestellung an AG Sisyphus, Postfach 800233, 12492 Berlin und legen 
Sie 10,- Euro in Briefmarken bei  oder rufen Sie an (030) 567 33 754 
 
Unsere Kinder, unsere Zukunft 
Eine interessante Dokumentation über die Konferenz „unsere Kinder, unsere Zukunft – 
Bildungspolitik gerecht und interkulturell gestalten- Elternkompetenzen stärken“ 
herausgegeben worden. 
 
Diese Dokumentation ist als DVD zu haben und beinhaltet: 

-  die gesamte inhaltliche Vorträge und Grußworte (als PDF Datei) 
- Videoaufnahme: Interviews, Grußworte und Podiumsdiskussion (verkürzte Version) 

 
Die Dokumentation kann ab sofort per Mail (Kosten 1 5,00 € incl. Versand) bestellt 
werden.  Kontakt: Habib Eslami  eslami@amfn.de  
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Termine bundesweit 

Juni 

15. - 16. 
Juni 
2009  

Tagung 

Evangelische 
Akademie zu 
Berlin  

 

„Asyl in Europa“ 
 
9. Berliner Symposium zumFlüchtlingsschutz 
 
Informationen unter: www.eaberlin.de 

Französische 
Friedrichstadtkirche in 
Berlin-Mitte  

 

18. - 19. 
Juni 
2009  

 

Seminar 

 
„Rechtliche Betreuung von Flüchtlingen und 
Migranten“ 
 
Weitere Informationen zu Kosten, Inhalten und Ablauf sowie 
das Anmeldeformular finden Sie auf der website 
www.fbbweb.de 

 
FBB – Fortbildung für 
Betreuerinnen und 
Betreuer 
Kleestr. 21 – 23,  
90461 Nürnberg 
www.fbbweb.de 
 

 
19. - 21. 
Juni 
2009 

 

Tagung 

 

Akademie 
Waldschlöss-
chen 

 
„Flüchtlinge, Arbeitsmarkt und Bleiberecht, 
Strategien und Perspektiven“ 
 
Nähere Informationen: 
anke.egblomasse@vnb.de 
www.waldschloesschen.org 

 
Bildungs- und 
Tagungshaus 
37130 Reinhausen  
 

 
 
20. 
Juni 
2009  

 

 

Konferenz 

 
 
„Nationalitätenfrage und Demokratie im Iran“ 
 
Vertretern der betroffenen Völker soll ermöglicht werden ihre 
Situation zu schildern. Des weiteren wurden auch eine 
Frauenrechtlerin und zwei Experten, die zum Thema 
Föderalismus im Iran referieren werden, eingeladen. Ziel der 
Konferenz soll es jedoch nicht sein Missstände lediglich 
aufzuzeigen. Allem voran gilt es gemeinsam Lösungen zu 
finden, um die Verfolgung und Unterdrückung im Iran zu 
stoppen.  
  
Cornelia Holtmann  
Marktstraße 10  
65183 Wiesbaden  
Tel. 0611 – 15 75 67  
E-Mail: wiesbaden@freiheit.org 
 
 

 
 
InterCity Hotel  
 
Am Luftbrücken-
denkmal 1  
60549 Frankfurt am 
Main  
 

Juli 
 

3.-5. 
Juli 
2009  

 

Kongress  

 
klima.MACHT.flucht – Die sozialen Folgen des Klima-
wandels sichtbar machen! 
 
Was haben Kohlekraftwerke, verdorrte Äcker in Afrika und 
Kriegsschiffe im Mittelmeer miteinander zu tun? Unter welchen 
gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen 
Bedingungen löst der Klimawandel Fluchtbewegungen aus? 
 
Alle Infos finden Sie auf der Website: 
www.klimamachtflucht.net    
 

 
www.klimamacht-
flucht.net 
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13.- 15. 
Juli 
2009  

Seminar 

 

Konrad-
Adenauer-
Stiftung e.V. 

Migranten als Zielgruppe politischer Kommunikation 

��������
Wir erfahren in diesem Seminar, wie auf den verschiedenen 
politischen Ebenen versucht wird, Migranten stärker 
einzubinden und gehen der Frage nach, ob Multiplikatoren, 
Medien und Migrantenorganisationen Ansprechpartner für 
politische Strategien sein können.  

��������
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Bildungszentrum auf 
Schloss Eichholz in 
Wesseling 

 

Oktober 
 

02.- 04 
Oktober
2009 

 

Seminar 

 

Amnesty 
International 

 
Einführung in die Asylarbeit 
 
Flüchtlinge brauchen Schutz – aber wie? 
Mit diesem Seminar soll Sie ermutigen sich für Flüchtlinge zu 
engagieren; und Ihnen die „Hürden“ vor dem schwierigen 
Rechtsgebiet des Flüchtlingsrechtes nehmen. 
 
Anmeldung an: St. Jakobushaus Goslar  
z.Hd. Hr. Paulus 
Reußstr.4 ; 38640 Goslar 
Tel. 05321-34260 
 

 
St. Jakobushaus Goslar  
 

 

15. 
Oktober 
2009 

 

Seminar 

 
"Vormundschaften für Minderjährige"   
 
Weitere Informationen zu Kosten, Inhalten und Ablauf sowie 
das Anmeldeformular finden Sie auf der website 
www.fbbweb.de 

FBB – Fortbildung für 
Betreuerinnen und 
Betreuer 
Kleestr. 21 – 23,  
90461 Nürnberg 
www.fbbweb.de 
 
 

 

22. 
Oktober 
2009 

 

Seminar 

 
"Hartz IV und die Folgen - ALG I und ALG II" 
 
Weitere Informationen zu Kosten, Inhalten und Ablauf sowie 
das Anmeldeformular finden Sie auf der website 
www.fbbweb.de 

 
FBB – Fortbildung für 
Betreuerinnen und 
Betreuer 
Kleestr. 21 – 23,  
90461 Nürnberg 
www.fbbweb.de 
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Termine in Bremen 

Juni - August 
 

18. Juni 
2009 
 

BeN, VHS 
Bremen  
 
18-20 Uhr 
 

Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und  
Entwicklung und Ökumenische Initiative stellen sich  vor 

 

Bambergerhaus, 
Faulenstr. 69  

 

 

20. Juni 
2009 
 

 
Kultur- 
Mitmach-
Markt 
 
15.00 – 
18.00 Uhr 

 

Kultur- Mitmach-Markt 
20 Jahre UN- Kinderrechtskonvetion 
 
Mitmachaktionen und kulturelle Angebote für Kinder und 
Erwachsene. Außerdem Musikbeiträge von den „Gospel 
Singers“ und Weltmusiker Willy Schwarz u.v.m. 

 

Garten der 
Menschenrechte im 
Rhododendron Park 

(ab 15.00 Uhr im  
Bonsai- Garten)     

 

 

8. 
Septem
ber 

 

Sitzung 

18.00 Uhr 

 

Sitzung des Flüchtlingsrates Bremen 

 

 

Diakonisches Werk 
Contrescarpe. 101 

(Seiteneingang des 
Konsul-Hackfeld-
Hauses) 

 

11. 
August 
2009 

 

Sitzung 

18.00 Uhr 

 

Sitzung des Flüchtlingsrates Bremen 

 

 

Diakonisches Werk 
Contrescarpe. 101 

(Seiteneingang des 
Konsul-Hackfeld-
Hauses) 

 

28.- 29. 
August 
2009 

 

Workshop 

 

Kostenlos! 

 
Perspektivenwechsel – Interkulturelle Einsichten 
 
Workshop für KursleiterInnen der Integrationskurse in Bremen 
und Bremerhaven, Referendarinnen und Referendare 
Ziel dieses Workshops soll sein, für diese Prozesse zu 
sensibilisieren und sich mit dem ''Eigenen'' und dem ''Fremden'' 
auseinander zu setzen.  
 
Anmeldungen bis zum 24. August bei Eva Pajenkamp unter 
0421/3614988 (bis 13.00 Uhr) 

 

Landesinstitut für Schule 

Am Weidedamm 20 
28215 Bremen 

 

 

31. Aug 
– 5.Sep 
209 

 

 

Bildungs-
urlaub auf 
Langeoog 

 

 
 
 
Koran, Bibel, Thora – Wie die Religionen mit ihren heiligen 
Büchern Umgehen 
 
Der Bildungsurlaub auf der Insel führt in Entstehung und Aufbau 
der Schriften ein und stellt gängige Auslegungstraditionen vor. 
Veranst.-Nr. 092305  
Kosten: 190€ /erm. 140€ (inkl. Fähre, Unterk. und Verpflegung) 
 
Anmeldung ab 15. Juni, Mo-Do: 10:00- 12:00 Uhr und Di: 
14:00- 17:00 Uhr unter 0421/3461535 oder unter: 
www.bildungswerk.kirche-bremen.de  

 

 

Haus Meedland, 
Langeoog 

 
 


